
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Förderanträge im Bereich Schwimmbäder 
 
 
Sachverhalt: 
 
In seiner Sitzung am 18.12.2018 hat der Kreistag die Förderrichtlinie für Investitionen in 
Schwimmbädern im Landkreis Rotenburg (Wümme) beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2023 
liegen die beiden nachfolgend dargestellten Förderanträge vor: 
 
1. Samtgemeinde Zeven 
 

Datum Antrag 31.03.2022 

Geplante Maßnahmen Sanierung und Modernisierung des AquaFit 

Vorsteuerabzugsberechtigung ja 

Baukosten (netto) 12.655.000 € 

Zuweisung des Landkreises 250.000 € 

Zuweisung Land Niedersachsen 1.000.000 € 

Eigenanteil 11.405.000 € 

Geplanter Ausführungszeitraum 2023-2026 

 
2. Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH 
 

Datum Antrag 09.08.2022 

Geplante Maßnahmen Sanierung des Freizeitbades Ronolulu 

Vorsteuerabzugsberechtigung ja 

Baukosten (netto) 6.750.853 € 

Zuweisung des Landkreises 250.000 € 

Zuwendungen Dritter 2.188.300 € 

Eigenanteil 4.312.553 € 

Geplanter Maßnahmenbeginn Fortsetzung der bereits in 2019 mit 199.860 € 
bewilligten Sanierungsmaßnahme 

 
 

 

Besch l ussvor lage  
Schulverwaltungs- und Kulturamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0270 

Status:             öffentlich 

Datum:                11.11.2022 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

22.11.2022 Ausschuss für Sport und Kultur 

08.12.2022 Kreisausschuss 
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Beschlussvorschlag: 
 

Vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln erhalten nachfolgend 
aufgeführte Träger von Schwimmbädern für die Sanierung/Modernisierung ihrer 
Bäder Zuweisungen von bis zu 20% der zuwendungsfähigen Kosten mit der 
Maßgabe, dass zwischen tatsächlichen monetären Einnahmen und Ausgaben 
kein Überschuss entstehen darf: 
 
1. Die Samtgemeinde Zeven bis zu 250.000 € und 
2. die Stadtwerke Rotenburg (Wümme) GmbH bis zu 250.000 €. 

 
 
 
Prietz 
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